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Neue Verordnung zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Binnenschifffahrt
(V EG BSG) — Eröffnung der Vernehmiassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Rahmen des Sparpakets 201 8 beschloss der Kantonsrat am 31. August 2017 eine Anpas
sung des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Binnenschifffahrt vom 29. Septem
ber 1988 (BGS 753.1; nachfolgend EG BSG). Seit Inkrafttreten dieser Änderung am 1. Januar
201 9 besteht für kennzeichnungspflichtige Schiffe neu eine Steuerpflicht ( 13 Abs. 1 EG

BSG). Als weitere Neuerung sieht das Gesetz vor, dass sich der Kanton mittels Beitragsent

scheiden an den Kosten des Seerettungsdienstes beteiligen kann, der den Seeufergemeinden
obliegt ( 10 Abs. 2 und 3 EG BSG). Die vorliegende neue Verordnung zum EG BSG legt ins
besondere die Voraussetzungen für die Ausrichtung eines Beitrags an den Seerettungsdienst
sowie die dazugehörigen Verfahrensmodalitäten fest.

Der Regierungsrat hat die Sicherheitsdirektion mit Entscheid vom 11. Juni 201 9 beauftragt, die
neue Verordnung zum EG BSG in eine bis am 30. August 2019 dauernde externe Vernehmlas
sung zu geben. Sie erhalten in der Beilage den Verordnungstext (Synopse) sowie den dazuge
hörigen Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 11. Juni 2019. Die Unterlagen sind zudem
auch im Internet unter www.zuq.ch/vernehmlassunqen abrufbar.

Wir laden Sie ein, zur Vorlage Stellung zu nehmen, sofern sie sich dazu äussern möchten. Ihre
Vernehmlassung senden Sie bitte bis spätestens am Freitag, 30. August 2019, an folgende
Adresse: info.sd@zq.ch.
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Freundliche Grüsse
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Beilagen:

- Verordnungstext (Synopse) gemäss 1. Lesung vom 11. Juni 2019

- Bericht und Antrag des Regierungsrats gemäss 1. Lesung vom 11. Juni 2019

Verteiler (per E-Mail an):

- Stadt Zug

- Einwohnergemeinde Oberägeri

- Einwohnergemeinde Unterägeri

- Einwohnergemeinde Cham

- Einwohnergemeinde Hünenberg

- Einwohnergemeinde Risch

- Einwohnergemeinde Waichwil


